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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesmini"sler für Verkehr 

Pr.ZI.5.906/31-I/2-1970 

AlJFHAGEBEMJTWORTUNG 

betreffend die schriftl:khe Anfrage des Arlgeoruneten zum 
Nationalrat Regensburger und Genossen: Betriebsausflug 
der lmster Postbeamten. UiY'. 3YI/J -NR/1970 vom 26.Novem
bel' 1970) 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilenl 

Die GebU.hren für J.lUet1.vagenfahrten sind sei·t dem 1. Oktobe:r 

1966 unverändert. I!'l.i:c :h1;:ülrten, "Ielche an Son.n- und Fe:iel"~

tagen geleistet werden, wird kein Zuschlag berechnet. Die 

j?ord er'w.1g, einen Sonntag::3zu::::chlag in der Höhe von. S 1. 000 ~ .• 

zu bezahlen, vJurd€) von unzustü.ndiger Stelle gestellt. 

Post- und Telegraphenbediensteten wird wie bisher auf den 

j ewsils EtTIzuwe:nd ulden Kilometersatz eine Ermäßi.gu.ng ·von 

30 % (Postlertarif) gewährt werden. Die Post- und Tele

graphendirektion Innsbruck wurde angewiesen, die fUr 

BetriebsausflUge erforderlichen Postomnibusse bereit

zustellen, wenn nicht betriebliche Aufgaben entgegen
stehen. 

Wien, am 17. Dezember 1970 
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